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Verkaufspreise Strom 
„Echt.Strom - Komfort“ 
mit eingeschränkter Preisgarantie1 für die Lieferung elektrischer Energie 
aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ratingen GmbH
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Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in 
der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen 
zu der sogenannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Der Kunde kann sich zudem bei der Deut-
schen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen sind unter www.energieeffizienz-online.info  
erhältlich.

In den Preisen sind unter anderem folgende Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstige Entgelte enthalten: dem Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz (KWKG), dem Aufschlag für besondere Netznutzung (bis einschließlich 2024 § 19 StromNEV-Umlage), dem § 17 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG), die Stromsteuer, die Netzentgelte, Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung sowie Konzessionsabgaben. Zusätzliche Hinweise 
zur Höhe der genannten Umlagen finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter  
www.netztransparenz.de.

1) ��Die eingeschränkte Preisgarantie gilt für die Dauer der Erstlaufzeit (12 oder 24 Monate). Die SWR garantiert, dass der vereinbarte Arbeits- bzw. 
Verbrauchspreis während der Dauer der Erstlaufzeit des Vertrags nicht wegen Erhöhungen der von der SWR beeinflussbaren Preisbestand-
teile, also wegen Erhöhungen der Kosten für die Energiebeschaffung und den Vertrieb erhöht wird (eingeschränkte Preisgarantie). Nicht von der 
eingeschränkten Preisgarantie umfasst sind hingegen Erhöhungen des vereinbarten Entgelts wegen Erhöhungen der Kosten für Messstellen-
betrieb und Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden –, des an den Netzbetreiber 
abzuführenden Netzentgelts, der vom Netzbetreiber erhobenen Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), dem Aufschlag für 
besondere Netznutzung (bis einschließlich 2024 § 19 StromNEV-Umlage), der Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, der Stromsteuer, 
der Konzessionsabgaben und der Umsatzsteuer sowie die Erhebung von nach Vertragsschluss wirksam werdenden Steuern, Abgaben und 
sonstigen staatlich veranlassten, die Beschaffung, Erzeugung oder Netznutzung (Übertragung oder Verteilung) betreffenden Mehrbelastungen 
oder Entlastungen, d. h. auch während der Geltungsdauer der Preisgarantie kann das Entgelt von der SWR wegen Änderungen dieser Kosten 
erhöht werden. Zudem schließt die eingeschränkte Preisgarantie die Saldierung von Erhöhungen der Kosten für die Energiebeschaffung und den 
Vertrieb mit Senkungen der Kosten der übrigen Preisbestandteile auch während der Geltungsdauer der Preisgarantie nicht aus. Hinsichtlich der 
weiteren Informationen zu der eingeschränkten Preisgarantie wird auf die AGB Strom verwiesen.

2) ��In dem Grundpreis ist ein Entgelt von 13,92 Euro/Jahr brutto (Eintarifzähler) für den Messstellenbetrieb mit einer konventionellen Messein-
richtung (kME) i.S.d. Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) enthalten. Bei einer modernen Messeinrichtung (mME) i.S.d. Messstellenbetriebs-
gesetzes wird dem Kunden stattdessen ein Entgelt von 25,00 Euro/Jahr brutto für den Messstellenbetrieb berechnet. Bei einem intelligen-
ten Messsystem (iMSys) i.S.d. Messstellenbetriebsgesetzes werden dem Kunden stattdessen für den Messstellenbetrieb in Abhängigkeit vom  
jeweiligen Jahresverbrauch folgende Entgelte brutto berechnet: von 0 - 3.000 kWh: 30,00 Euro/Jahr, von 3.001 - 6.000 kWh: 30,00 Euro/Jahr, von  
6.001 - 10.000 kWh: 40,00 Euro/Jahr, von 10.001 - 20.000 kWh: 50,00 Euro/Jahr, von 20.001 - 50.000 kWh: 110,00 Euro/Jahr, von 50.001 - 
100.000 kWh: 140,00 Euro/Jahr, ab 100.001 kWh: wird vom grundzuständigen Messstellenbetreiber je Anwendungsfall individuell ermittelt.  
Für den Messstellenbetrieb mit einem iMSys wird in Verbindung mit einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung gem. §14a EnWG zusätzlich ein 
Entgelt von 50,00 Euro/Jahr brutto berechnet. Die vorgenannten Entgelte für den Messstellenbetrieb entfallen, wenn der Messstellenbetrieb 
direkt mit dem Kunden abgerechnet wird.

3) ���Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % und sind kaufmännisch gerundet. Der abzurechnende Strompreis wird 
auf Basis der Nettopreise berechnet und anschließend um die Umsatzsteuer erhöht.

Grundlage für die Lieferung von Strom sind der Abschluss des Tarifs Echt.Strom - Komfort und die jeweils gültigen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Lieferung von Strom (AGB Strom).

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
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Komfort  

12 Monate Laufzeit

Arbeitspreis
Grundpreis

Cent/kWh
Euro/Monat

30,02
10,32

35,72
12,28

24 Monate Laufzeit

Arbeitspreis
Grundpreis

Cent/kWh
Euro/Monat

29,34
10,32

34,91
12,28


